
2007   BfS prüft Schließungs-Unterlagen des HMGU / GSF, 
die ein realitätsnahes Modell angewendet hat, 
obwohl eine konservative Betrachtung 
nach damaliger Strahlenschutzverordnung vorgeschrieben war. 
BfS-Ergebnis: In 150 bis 750 Jahren könnten über den Gaspfad

Strahlenbelastungen in der Biosphäre mit
einer 4-fachen Grenzwert-Überschreitung entstehen. 

2010   BfS-Optionenvergleich: 
BfS vergleicht Stilllegungsoptionen für Asse II  „Rückholung, 
Umlagerung in tiefere Schichten, Flutungskonzept / Vollverfüllung“ 
BfS-Ergebnis: Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nur mit der 

Rückholung der Langzeitsicherheitsnachweis 
erbracht werden.

BfS-Ziel: konservatives Vorgehen um sicherzustellen, 
dass bei ungünstigen Umständen die Grenzwerte eingehalten werden. 

2013   Lex Asse  Auszug - § 57b Betrieb und Stilllegung Asse II
Die Stilllegung soll nach Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen.  

Die Rückholung ist abzubrechen, wenn deren Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten 
aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist. 

Sind die Rückholung sowie alle Optionen zur Stilllegung nur unter Abweichung von gesetzlichen Anforderungen möglich, 
ist die Schachtanlage Asse II mit der nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile bestmöglichen Option stillzulegen.

Asse II – rechtliche Situation, Strahlenschutz



2015   Ausbreitungsberechnung für Asse II geändert   
Berechnungsverfahren von Gauß-Fahnenmodell auf ARTM-Partikelmodell umgestellt. 
Im Vergleich zu den Vorjahren ist die errechnete Strahlenexposition über Ableitungen (Fortluft) erheblich rechnerisch reduziert,
bei fast unveränderten Emissionen (Bq) wird eine Strahlenexposition (mSv) ca. um das 10-fache kleiner errechnet.

Prof. Dr. Joachim Breckow, Vorsitzender der Strahlenschutzkommission (SSK):
„… wir sagen lediglich, dass man diesen Langzeitsicherheitsnachweis führen könne und kritisieren, dass praktisch die Notwendigkeit, ihn überhaupt anzugehen, 
durch Lex Asse beschränkt worden ist. D.h. wir stehen vor der Situation, dass überhaupt nicht nachgeguckt wird, kann er geführt werden oder nicht.“
„Wir fordern ihn sozusagen ein.“ „Jetzt sehen wir uns – als praktisch einzige Institution - veranlasst, obwohl fast alle Fachleute dieser Meinung sind.“ 
„… an die SSK gab es in der Vergangenheit schon häufig mal den Vorwurf: >>Ihr habt Euch nicht richtig gekümmert<< … >>Ihr werdet einfach der Verantwortung, 
die Wissenschaft nun einmal hat, nicht richtig gerecht<<.“

Wolfram König, Präsident Bundesamt für Strahlenschutz und Betreiber von Asse II:
„Ein Letztes: Herr Professor Dr. Breckow, ich glaube, alle Fachleute sind sich derzeit einig, dass nur unter Absenkung der Schutzmaßstäbe ein Nachweis über die 
Langzeitsicherheit der Asse zu führen ist. Sie sprachen selber davon, dass man realistische Annahmen nehmen müsste. Das bedeutet letztendlich die Absenkung 
für bestehende Anlagen.“ „Selbstverständlich beobachten wir ständig – durch eine parallel laufende Konsequenzenanalyse -, ob es gegebenenfalls die Möglichkeit 
gibt, durch neue Erkenntnisse einen anderen Weg zu gehen.“ „Die Rückholung ist nicht das was wir uns wünschen, sondern das, was wir erzwungenermaßen 
aufgrund einer falschen Entscheidung in der Vergangenheit machen müssen.“

Hinweis: seit 31.12.2018 sind realistische Annahmen mit der geänderten Strahlenschutzverordnung vorgeschrieben !!!

2017 Jan.:  Diskussion im Bundesumweltausschuss über Nachweis der Langzeitsicherheit für Asse II 
ohne Rückholung des Atommülls:

Bis Ende 2018 schien die Rückholung des Atommülls aus Asse II rechtlich abgesichert und auch gerechtfertigt.
Die Veröffentlichung des Parlamentsberichtes für das Berichtsjahr 2015 zeigte bereits, dass der Schein wohl trügt.



2019 neue Strahlenschutzverordnung (31.12.2018) 
mit starker Reduzierung der Sicherheitsreserven,  
zusätzlich zu dem ARTM-Modell  / realistischere Ausbreitungsrechnung wurden weitere Veränderungen beschlossen. 

Die Sicherheitsreserven wurden reduziert – Umstellung von „konservativ“ auf „realistisch“
Zum Beispiel:  
- Aufenthaltsdauer im Freien (nur noch mit 1760 Stunden - statt 8760 Stunden /1 Jahr),  
- Wohnort (Aufenthalt – nicht mehr am kritischer Aufpunkt),      
- Anbau von Nahrungsmitteln nicht mehr am kritischen Aufpunkt und Bewertung nur der Nahrungsmittel 

die vor Ort angebaut werden.        

Ergebnis:  
deutlich höhere zulässige Emissionen aus  
Atomanlagen bei unveränderten Grenzwerten !



Die willkürlich festgelegten Grenzwerte in mSv geben uns keine Sicherheit

 Es gibt keinen Schwellwert / Grenzwert unter dem radioaktive Strahlung unschädlich ist. 
Es ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeiten (Statistiken), wie viele Menschen bei welcher Dosis erkranken.

 Die Kinderkrebsstudie (KIK) im Umkreis von Atomkraftwerken zeigt deutlich, dass auch unterhalb der Grenzwerte (Niedrigstrahlung) insbesondere bei 
Säuglingen und Kindern signifikante Erhöhungen von Krebserkrankungen in Abhängigkeit vom Abstand des Wohnortes bis zur Atomanlage beobachtet wird.

 Die Inworks-Studie von Mitarbeitern in Atomkraftwerken in Frankreich weisen auch deutlich auf einen Zusammenhang von Krebserkrankungen im Bereich 
von Atomanlagen hin. 

Wissenschaft und Forschung:  Jedes einzelne radioaktive Strahlungsereignis kann zu einer Erkrankung führen, 
z.B. durch radioaktive Strahlenereignisse über Ableitungen in die Umwelt und Direktstrahlung, auch Niedrigstrahlung. Teilweise werden Radionuklide im Körper eingelagert, dies kann zu 
Zellveränderungen führen. Ob und wie das Immunsystem auf kranke Zellen reagiert, ist vom jeweiligen Körper abhängig. Radioaktive Strahlenbelastungen können eine Zellentartung / Mutation 

bewirken, diese kann zu Genveränderungen und zur Genvererbung von Krankheiten, z.B. Krebs führen.

2015   Ausbreitungsberechnung für Asse II geändert - von Gauß-Fahnenmodell auf ARTM-Partikelmodell umgestellt, d.h. die Sicherheitsreserven wurden stark 
reduziert. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die errechnete Strahlenexposition über Ableitungen (Fortluft) erheblich rechnerisch reduziert, bei fast 
unveränderten Emissionen (Bq) wird eine Strahlenexposition (mSv) ca. um das 10-fache kleiner errechnet.

2019 Strahlenschutzverordnung mit starker Reduzierung der Sicherheitsreserven (31.12.2018) :  nun gilt für alle Atomanlagen das ARTM-Modell  / Ausbreitungs-
rechnung, d.h. 1mSv/a von heute hat erheblich weniger Sicherheitsreserven als noch vor Jahren. Die Grenzwerte sind zwar gleich groß geblieben (z.B. 1 mSv /a), 
aber innerhalb des Grenzwertes dürfen nun erheblich mehr Radionuklide über Ableitungen (in Bq) in die Umgebung gelangen.    

Zusätzlich zum ARTM-Modell wurden weitere Veränderungen (Stellschrauben) beschlossen. Zum Beispiel:  
- Aufenthaltsdauer im Freien (nur noch mit 1760 Stunden - statt 8760 Stunden /1 Jahr),  
- Wohnort (Aufenthalt – nicht mehr am kritischer Aufpunkt),      
- Anbau von Nahrungsmitteln nicht mehr am kritischen Aufpunkt und Bewertung nur der Nahrungsmittel die vor Ort angebaut werden. 

Änderung der rechtlichen Situation  - Entwertung der Grenzwerte:  
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Anwohner 
tatsächliche 
Belastung
in Bq

entwerteter Grenzwert:
1 mSv/a gesamt
0,3 mSv/a für Ableitungen

Anwohner
tatsächliche Belastung

in Bq
dürfen nun wesentlich höher 
sein 

Asse II   

bis 31.12.2018
sind geringere max. Emission 

in Bq
nach der ehem. 
Strahlenschutzverordnung 
zulässig.

Abluft
Ableitungen 
Schornstein

ab 2019
sind wesentlich höhere max. 
Emission 

in Bq
nach der Strahlenschutz-
verordnung zulässig

ARTM – Berechnungsverfahren
und weitere Stellschrauben

mit weniger Sicherheitsreserven
Umrechnung von Bq in mSv

bis 31.12-2018 gültig
Gaus-Fahnenmodel Berechnungsverfahren

mit mehr Sicherheitsreserven
Umrechnung von Bq in mSv

mSv

mSv

Bq

Bq

Grenzwerte wurden entwertet - Inflation:
Strahlenschutzverordnung vom 31.12.2018 - nun sind höhere Emissionen aus Atomanlagen zulässig 

Bei Asse II sind nun über Faktor 10 höhere Emissionen zulässig. 

Nach dem aktuellen Berechnungsverfahren 
dürfen mehr Radionuklide in die Umwelt 

ehem. Grenzwert:  1 mSv/a gesamt
0,3 mSv/a für Ableitungen

Grenzwert:
1 mSv / a gesamt
0,3 m Sv / a für Ableitungen
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entwerteter Grenzwert:
1 mSv/a gesamt
0,3 mSv/a für Ableitungen



Begründung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) im Parlamentsbericht 2015 zum neuen ARTM - Modell
Aufgrund der Komplexsität des Standorts mit Orografie (geowissenschaftliches Fachgebiet der Höhenstrukturen auf der  Erdoberfläche), zahlreichen Gebäude 
in Verbindung mit einer niedrigen Emissionshöhe (Schornstein ca. 11 m hoch) wird für Asse II erstmals 2015 das Lagrange-Modell (ARTM-Modell) angewendet.

„Bei dieser realistischeren Ausbreitungsrechnung mit ARTM wird eine deutlich größere Kaminüberhöhung / Schornsteinüberhöhung simuliert.“
Damit kann die Berechnung nicht stimmen.

„Im Vergleich zu den Vorjahren ist die errechnete Strahlenexposition in der Umgebung der Schachtanlage Asse II infolge von Ableitungen mit der Fortluft für 
2015 daher erheblich kleiner“  (ca. Faktor 10).   

Kommentar Heike Wiegel: Nur 5 Jahre nach dem BfS-Optionenvergleich widerspricht sich das BfS selbst mit dem angeblich realistischeren 
Ausbreitungsmodell ARTM (siehe BfS-Optionenvergleich 2010). Damals (2010) wurde vom BfS das konservative Berechnungsmodell Gauß Fahnenmodell wie 
folgt begründet: „Ziel dieses ‚konservativen’ Vorgehens ist es sicherzustellen, dass im tatsächlichen Betrieb der Anlagen auch unter ungünstigen Umständen 
die Grenzwerte der Strahlenexposition eingehalten werden.“ 

Bericht der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) zu Ausbreitungsrechnung mit ARTM-Partikelmodell: 
- für eine „wirkliche“ Validierung des ARTM-Modells war GRS nicht beauftragt.
- GRS stellt teilweise geringe Übereinstimmung zwischen Berechnung und Modellversuchen fest.
- GRS zitiert die Amerikanische Umweltbehörde (EPA):  Partikelmodell würde nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse 

beim Vergleich im Ausbreitungsexperiment liefern als Gauß ähnliche Modelle.

Insbesondere für Asse II erscheint die Belastbarkeit der ARTM-Ausbreitungsrechnungen zweifelhaft, 
mit der Diffusorhöhe /Schornsteinhöhe von 11m ist dieser bei Asse II etwa gleich hoch wie das benachbarte Gebäude und niedriger als weitere Gebäude und 
angrenzendes Gelände.  
Die Anforderung von ARTM/TALdia „… Schornsteinbauhöhe mehr als das 1,2-fache der Gebäudehöhen …“ wird folglich nicht erfüllt.
„Sind die Bedingungen nicht erfüllt, ist es trotzdem möglich, eine Simulation mit ARTM / TALdia durchzuführen. Die Ergebnisse solcher Simulationen müssen 
jedoch besonders kritisch hinterfragt und geprüft werden.“  

GRS – 394, 2015 ISBN 978-3-944161-75-4 Seite 36 + 37    Quelle: https://www.grs.de/sites/default/files/pdf/grs-394.pdf

Faktor 10 höhere Emissionen zulässig bei Anwendung von ARTM-Partikelmodell?
- Parlamentsbericht 2015 weist für Asse II ca. Faktor 10 geringere Strahlenbelastung aus als der Parlamentsbericht 2014, bei unveränderter Emission.
- Begründung BGE: Anwendung ARTM-Partikelmodell ab 2015

https://www.grs.de/sites/default/files/pdf/grs-394.pdf


Die tatsächlichen gemessenen Werte in Bq aus Ableitungen von Atomanlagen 
werden auf die Wirkung im Körper in mSv „umgerechnet“.

Grenzwerte:   1,0 mSv pro Jahr  Gesamtbelastung aller Strahlenexpositionen für Bevölkerung
0,3 mSv pro Jahr  Gesamtbelastung aus Ableitungen für Bevölkerung

Ableitungen radioaktiver Stoffe 
mit der Fortluft (über den Schornstein) 

Strahlenexpositionen in der Umgebung 
durch die Ableitungen radioaktiver Stoffe 
mit der Fortluft

Bq

Grenzwertlinie 

wesentlich höhere Emissionen 

sind nun zulässig 

bis der Grenzwert 

erreicht wird 

ARTM - Berechnungsverfahren
mit weniger Sicherheitsreserven

Umrechnung von Bq in mSv
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mSv

Gauß-Fahnenberechnungsmodell ARTM - Berechnungsmodell

Asse II:  Die tatsächlichen gemessenen Werte der Radionuklide    
in Becquerel (Bq) haben sich kaum in den Jahren verändert.

Asse II:   Ab 2015 wurden die Strahlenexpositionen / radaktive Belastungen    
auf den Körper in Mikrosievert (mSv) stark heruntergerechnet.

Quelle: BfS + BMU 
Parlamentsberichte 
Umweltradioaktivität 
und 
Strahlenbelastung

http://doris.bfs.de/jspui/simple-search?query=parlamentsbericht&sort_by=2&order=DESC


C = Probenahme
- Einrichtung

D = Messcontainer 
Ein Teil der Abluft wird 
in einen Messcontainer umgeleitet und deren Radioaktivität überwacht.
Gemessen werden Beta-, Alpha-, u. nuklidspezifische Aktivität der Schwebstoffe, 
sowie 
Tritium, Kohlenstoff-14 (C14), Radon-222 (Rn-222) und Radionuklid Blei (Pb-210) 

E = Die Abluft (E) wird in die Umgebung freigesetzt.  

Diffusor /
Schornstein

E

C

D

ca. 11 m



Neue rechtliche Situation mit neuer Strahlenschutzverordnung ab 01.01.2019:
zusätzlich zu dem neuen Berechnungsmodell - ARTM-Modell wurden weitere Veränderungen beschlossen.  
Höhere zulässige Emissionen von Atomanlagen bei gleichem Grenzwert von 1mSv/Jahr durch neue Berechnungsmethoden?

Die neue Berechnung basiert nach unseren Infos auf:
- Verzicht auf einen angenommenen Daueraufenthalt im Freien   (nun nur 1760h im Freien / 7000h in Gebäuden).

(Anlage 11, Teil B, Tabelle 3)

- Verzicht auf die Berechnung für die ungünstigste Einwirkstelle, stattdessen Anwendung einer so genannten „realitätsnahen“ Berechnung.  
(Anlage 11, Teil C)

- Verzicht auf die Berechnung der Ingestionsdosis ("innere" Strahlenexposition / Aufnahme eines Stoffes über den Mund bzw. 
Verdauungstrakt) über Erzeugung aller Lebensmittel der Anwohner an der ungünstigsten Einwirkstelle, 
stattdessen nur Berücksichtigung derjenigen Lebensmittel der Anwohner, die auch in der Umgebung des Standortes erzeugt wurden.

(Anlage 11, Teil C)

- Umstellung der Ausbreitungsrechnung von Gauß-Fahnenmodell auf ARTM-Partikelmodell      (Anlage 11, Teil C)

„Reihenschaltung“ von Berechnungsmodellen zur Berechnung der Strahlenbelastung und deren Auswirkung:
Die Strahlenbelastung der Anwohner von Atomanlagen wird über mehrere Rechenmodelle bestimmt, die in „Reihe geschaltet“ sind, dadurch werden ggf. Fehler 
aufsummiert.
Quellterm /Freisetzung (Emission)  Ausbreitung (Migration)  Aktivität am Aufpunkt (Immission) + Transfer in Nahrungspfad  Dosis  Auswirkung 
(Erkrankung)

Quelle: Strahlenschutzverordnung siehe unter Link: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/anlage_11.html

https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/anlage_11.html


Neue Strahlenschutzverordnung Drucksache 423/18- 18  Teil C  Seite 183 + 184

Quelle: Strahlenschutzverordnung Drucksache 423/18 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0401-0500/423-

18.pdf;jsessionid=6DB7C98EC5494A810A2499B555E99C9D.2_cid382?__blob=public
ationFile&v=3
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https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0401-0500/423-18.pdf;jsessionid=6DB7C98EC5494A810A2499B555E99C9D.2_cid382?__blob=publicationFile&v=3


Neue Strahlenschutzverordnung Drucksache 423/18- 18  Anlage 11 Teil B Seite 182

Quelle: Strahlenschutzverordnung Drucksache 423/18 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0401-0500/423-18.pdf;jsessionid=6DB7C98EC5494A810A2499B555E99C9D.2_cid382?__blob=publicationFile&v=3
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https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0401-0500/423-18.pdf;jsessionid=6DB7C98EC5494A810A2499B555E99C9D.2_cid382?__blob=publicationFile&v=3


2007   BfS prüft Schließungs-Unterlagen des HMGU, der ein realitätsnahes Modell angewendet hat, obwohl eine konservative Betrachtung nach damaligen             
Strahlenschutzverordnung vorgeschrieben war. Ergebnis: In 150 bis 750 Jahren könnten über den Gaspfad Belastungen in der Biosphäre mit einer 4-fachen 
Grenzwert-Überschreitung entstehen. 
Im BGE-Rückholungsplan (2020) wurde die damals errechnete 4-fache Grenzwertüberschreitung als Anlass zur Rückholung nicht genannt,  
statt dessen: „das Schließungskonzept stand in öffentlicher Kritik“. 

2010   BfS vergleicht Stilllegungsoptionen „Rückholung, Umlagerung, Flutungskonzept – Vollverfüllung“ im Optionenvergleich Asse II
Ergebnis: Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nur mit der Rückholung der Langzeitsicherheitsnachweis erbracht werden.
BfS-Ziel: konservatives Vorgehen um sicherzustellen, dass bei ungünstigen Umständen die Grenzwerte eingehalten werden. 

2011   Lex Asse  Auszug - § 57b Betrieb und Stilllegung Asse II
Die Stilllegung soll nach Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen.  Die Rückholung ist abzubrechen, wenn deren Durchführung für die Bevölkerung 
und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist. Sind die Rückholung … nur unter Abweichung 
von gesetzl. Anforderungen möglich, ist Asse II nach Abwägung (Vor- u. Nachteile) bestmöglichen Option stillzulegen. 

2015   BfS Begründung im Parlamentsbericht zur Anwendung des neuen realistischeren Ausbreitungsrechnung mit ARTM-Modell:  
- Komplexsität des Standorts  (Höhenstrukturen, Erdoberfläche), 
- niedrige Emissionshöhe (Schornstein ca. 11 m hoch) 

Nun wird eine deutlich größere Kaminüberhöhung / Schornsteinüberhöhung simuliert. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die errechnete Strahlenexposition 
über Ableitungen (Fortluft) erheblich kleiner, bei fast unveränderter Emission (Bq) Strahlenexposition (mSv) ca. um Faktor 10 kleiner dargestellt.

2019 neue Strahlenschutzverordnung mit weniger Sicherheitsreserven in Parlamenten beschlossen.

zusätzlich zu dem ARTM-Modell („realistischere“ Ausbreitungsrechnung) wurden weitere Veränderungen beschlossen. 

Zum Beispiel: Aufenthaltsdauer im Freien (nur noch mit 1760 Stunden - statt 8760 Stunden /1 Jahr),  Wohnort, Nahrungsmittel 

2019 A2B (Nov.):  Allgemeine Bergverordnung ABVO § 224 (1):  die geforderten Sicherheitsabstände von 150 m oder 200 m können nicht eingehalten werden.  

Die Konsequenzenanalyse erstellt die BGE nach der aktuellen Strahlenschutzverordnung, daraus ergibt sich bei der Vollverfüllung wohl keine 4 fache 

Grenzwertüberschreitung mehr.  Die eigentliche Begründung und Rechtfertigung zur Rückholung ist dann wohl nicht mehr gegeben.

Minimierungsgebot. Die Strahlenbelastungen der Anwohner während der Rückholung müssen nach der Konsequenzenanalyse vertretbar sein 

im Vergleich zur Vollverfüllung. Wird ein Langzeitsicherheitsnachweis nach aktueller Strahlenschutzverordnung (ab 31.12.2018) für die Vollverfüllung erbracht, ist 

eine Rückholung gesetzlich wohl nicht mehr vertretbar.  

Prüfung der aktuellen Rechtslage ist erforderlich !


